
Rhein-Kreis Neuss 

 
 
 

NIED ERSC H RI FT  
 

über die 7. Sitzung  

des Naturschutzbeirates 
(IX. Wahlperiode) 

 
Tag der Sitzung: 15.11.2016 
Ort der Sitzung: Kreishaus Grevenbroich 

Sitzungsraum  V/VI (1. Etage) 
Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich 
(Tel. 02181 601-2150 und -2160) 

Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 18:55 Uhr 
Den Vorsitz führte: Karl-Georg Klauth 

 

Sitzungsteilnehmer: 

 Vorsitzender 

 
1.  Herr Karl-Georg Klauth  

 Mitglieder 

 
2.  Herr Uwe Bolz  

3.  Herr Peter J. Esser  

4.  Herr Gernot Göbert  

5.  Herr Norbert Grimbach  

6.  Herr Peter Kallen  

7.  Herr Markus Kühl  

8.  Frau Maria Susanne Lechner  

9.  Herr Wolf Meyer-Ricks  

10.   Herr Peter Otten  

 stellvertretende Mitglieder 

 
11.   Herr Ralf Krechel Vertreter für Herrn Lechner 

12.   Herr Jürgen Reith Vertreter für Frau Arndt 

13.   Frau Dr. Juliane Wahode Vertreterin für Herrn Heusgen 

 Gäste 

 
14.   Herr Peter Herzogenrath RLV e. V., Kreisbauernschaft Neuss-

M'Gladbach e. V. 

15.   Herr Hans-Josef Schneider Gemeinde Rommerskirchen 



Seite 2 Niederschrift über die 7. Sitzung des Naturschutzbeirates am 15.11.2016 
 

 
16.   Herr Ulrich Timmer Landwirtschaftskammer NRW 

17.   Frau Nicole Mahler Björnsen Beratende Ingenieure, Köln 

18.   Frau Claudia Dellmann Björnsen Beratende Ingenieure, Köln 

19.   Herr Rolf Behrens Landschaftsbeirat 

20.   Herr Karl Wittmer Landschaftsbeirat 

 Verwaltung 

 
21.   Herr Dezernent Karsten Mankowsky Umwelt- und Gesundheitsdezernent 

22.   Herr Hans-Joachim Klein Amt für Sicherheit und Ordnung 

23.   Herr Volker Große Amt für Entwicklungs- und Landschaftspla-

nung 

24.   Herr Thomas Lörner Amt für Entwicklungs- und Landschaftspla-

nung 

 Schriftführer 

 
25.   Herr Ulrich Schmitz Amt für Umweltschutz 

 
  



Niederschrift über die 7. Sitzung des Naturschutzbeirates am 15.11.2016 Seite 3 
 

 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S  
 

Punkt Inhalt Seite 

Öffentlicher Teil: ................................................................................................. 3 

1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit ....................3 

2.  Verpflichtung von Beiratsmitgliedern ...................................................................4 

3.  Bericht des Vorsitzenden ..................................................................................4 

4.  48. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Rommerskirchen 
Vorlage: 61/1716/XVI/2016...............................................................................4 

5.  Mitteilungen ..................................................................................................6 

6.  Anfragen ......................................................................................................7 

7.  1. Treffen des Runden Tisches Artenvielfalt in der Agarlandschaft Vorlage: 
68/1404/XVI/2016 ..........................................................................................7 

 

Öffentlicher Teil: 
 

1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfä-
higkeit 

 
Protokoll: 

Stellvertretender Vorsitzender Klauth eröffnete die 7. Sitzung des Beirates und begrüß-
te alle Anwesenden. Er entschuldigte den Beiratsvorsitzenden, Herrn Lechner, der sich 
zurzeit von einem Unfall erhole und richtete allen Anwesenden herzliche Grüße von 
ihm aus. Der Vorsitzende wolle dafür sorgen, dass er bald wieder gesund sei und die 
Sitzungsleitung wieder übernehmen könne. 
Der Stellvertretende Vorsitzende stellte die ordnungsgemäße Einladung und die Be-
schlussfähigkeit des Beirates fest. 
 
Seitens verschiedener Beiratsmitglieder wurde auf eine verspätete oder gar nicht er-
folgte Zustellung der Einladung hingewiesen. 
 
Leitender Kreisverwaltungsdirektor Mankowsky erklärte, dass dieses Problem bereits 
Gegenstand in der Dezernentenkonferenz gewesen sei. Man werde die erforderlichen 
Konsequenzen ziehen. 
 
Die Verwaltung sagte auf Anregung von Beiratsmitglied Dr. Wahode zu, bei kommen-
den Sitzungen zum Versandzeitpunkt eine Informations-E-Mail mit Einladungsdaten 
und Tagesordnung zu versenden. 
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2.  Verpflichtung von Beiratsmitgliedern 
 

Protokoll: 

Noch zu verpflichtende Mitglieder des Beirates waren nicht anwesend.  
 

 
 
 
  

3.  Bericht des Vorsitzenden 
 

Protokoll: 

Stv. Vorsitzender Klauth erklärte, dass der Bericht des Vorsitzenden zur nächsten Sit-
zung des Beirates vorgelegt werde. 
 

 
 
 
  

4.  48. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Rommerskir-

chen 
Vorlage: 61/1716/XVI/2016 

 
Protokoll: 

Herr Schneider erläuterte, dass der lang gehegte Wunsch der Gemeinde Rommerskir-
chen nach Stationierung eines Rettungswagens in der Gemeinde bereits seit langer 
Zeit in der Diskussion sei. Das Rettungswesen sei eine ursächliche Aufgabe des Rhein-
Kreises Neuss. Ende 2014 sei der letzte Rettungsbedarfsplan aufgestellt und 2015 vom 
Kreistag verabschiedet worden. Hiernach sei ein Rettungswagen im nördlichen Bereich 
der Gemeinde Rommerskirchen zu stationieren. Dies sei entlang der B 477. Man habe 
nach Prüfung verschiedener Alternativen einen Standort festgelegt, der hier vorgelegt 
worden sei. Zu dessen Nutzung müsse Baurecht geschaffen, also der Flächennut-
zungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 
Die Gemeinde habe hier die Möglichkeit, die von ihr für ihr Projekt benötigten Flächen 
zu erwerben. 
Die Schaffung des Baurechtes bedürfe auch der Mitwirkung des Rhein-Kreises Neuss 
mit Blick auf die Anpassung des Landschaftsplanes. Heute sei an dieser Stelle neben 
der heutigen Feuerwache ein Wald. Der Eigentümer habe die Fläche als ehemaligen 
Garten bezeichnet; er könne sich aber trotz seiner 17-jährigen Zeit in der Gemeinde 
Rommerskirchen nicht daran erinnern, dass die Fläche anders als Wald genutzt wor-
den sei. In diesen Wald müsse eingegriffen werden, um die Rettungswache zu realisie-
ren. 
 
Nach Vorstellung durch die Projektleiterin, Frau Mahler, Björnsen Beratende Ingenieu-
re, Köln, erläuterte Frau Dellmann als Bearbeiterin anhand einer ausführlichen Präsen-
tation das Vorhaben, den Planungsraum, die rechtlichen Bindungen und die Bilanzie-
rung des mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffs in Natur und Landschaft. Die Prä-
sentation ist als Anlage beigefügt. 
Im Ergebnis, führte Frau Dellmann aus, würden bei Einhaltung der Vermeidungsmaß-
nahmen artenschutzrechtlich keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 
5 BNatSchG realisiert. Der Ausgleich für den Eingriff durch das Vorhaben könne unter 
Berücksichtigung der derzeitigen Annahmen, u. a. Ausgleich für den Wald im Umfang 
von 1 : 1 und Anlage der Kompensationsmaßnahmen auf Acker, mit einer leichten 
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Überkompensation gewährleistet werden. 
 
Herr Schneider wies ergänzend darauf hin, dass man im Bereich des Geschützten 
Landschaftsbestandteils eine alternative Nutzung als Garten in Betracht ziehe. Der 
Eigentümer plane hier einen hochwertigen extensiven Obstgarten. Man wolle dem Ei-
gentümer hier entgegenkommen und gehe davon aus, dass auch diese Nutzung eine 
entsprechende Wertigkeit besitze, zumal der Eigentümer Obstbäume und Strauchwerk 
wie z. B. Johannisbeere vorsehe. 
 
Zum ökologischen Wert des Wäldchens erläuterte Frau Mahler, dass dieses nur im 
Licht der Schutzfestsetzung eine so hohe Bewertung erhalten habe. Von der tatsächli-
chen Qualität her sei es so, dass hier die Bäume sehr eng stünden, überwiegend 
Ahorn vorhanden sei und die Krautschicht fehle. Damit besitze das Wäldchen für die 
Tier- und Pflanzenwelt keinen sehr hohen Wert. 
Man sehe eher einen Vorteil darin, dass bei Wegfall der rd. 1.400 qm dieses Wäld-
chens und einer Auslichtung des zu erhaltenden Bestandes mit einer Unterpflanzung 
aus Sträuchern zu Erreichen eines geschichteten Aufbaus, an anderer Stelle ein Neu-
aufbau eines Waldes mit Überkompensation erfolge. 
 
Herr Lörner wies darauf hin, dass, wie in der Vorlage dargelegt, die Verwaltung der 
Planung nicht ganz so, wie von der Gemeinde vorgelegt, zustimme. Von den etwa 
1.400 qm Wald könnten 700 - 800 qm erhalten bleiben, nämlich etwa 200 qm und die 
von der Gemeinde angesprochene künftige Gartenfläche. 
Der Vorschlag zur Aufgabe des Geschützten Landschaftsbestandteils beziehe sich zu-
nächst nur auf den für die Rettungswache erforderlichen Umfang. Für die verbleiben-
den Flächen sei dann zu prüfen, ob die Funktionen als Lebensraum und zur Wahrung 
des Orts- und Landschaftsbildes erhalten werden könnten. Damit werde wegen der 
Erhaltung des Bestandes am Ort auch ein geringerer Ausgleichsbedarf erzielt. 
 
Herr Große korrigierte die Inhalte der Präsentation dahin gehend, dass eine Befreiung 
nicht erforderlich werde, wenn der Rhein-Kreis Neuss als Träger der Landschaftspla-
nung der Änderung des Flächennutzungsplanes nicht widerspreche. Die Beschlussvor-
lage der Verwaltung sehe vor, einen möglichst hohen Anteil des Geschützten Land-
schaftsbestandteils zu erhalten und gleichzeitig das Vorhaben einer Rettungswache zu 
ermöglichen. 
 
Beiratsmitglied Bolz erläuterte, dass er sich die Fläche angesehen habe. es handele 
sich überwiegend um Bergahorn, teilweise mehrstämmig ausgetrieben, mit fehlendem 
Bestand in der Mitte. Der Zustand der Ausgleichsfläche Streuobstwiese sei nicht sehr 
überzeugend. In der Nähe des Wäldchens stünden noch mehrere Container.  Er hoffe, 
dass all dies im Verfahren berücksichtigt werde. 
Wenn eine ausreichende Kompensation im Bebauungsplanverfahren geregelt werde, 
sehe er keine Probleme. Die weiteren Details seien im Bebauungsplanverfahren zu 
regeln. Für wichtig halte er, dass bei einer neuen Kompensationsfläche auch deren 
Pflege geregelt werde. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, ließ stellvertretender Vorsitzender 
Klauth über den Beschlussvorschlag der Verwaltung abstimmen. 
 

 

Beschluss: 

Der Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde empfiehlt dem Kreistag, der 48. Ände-



Seite 6 Niederschrift über die 7. Sitzung des Naturschutzbeirates am 15.11.2016 
 

 
rung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rommerskirchen im Verfahren nach § 
29 Abs. 4 LG NRW nicht zu widersprechen, mit der Maßgabe, dass Eingriffe in den 
geschützten Landschaftsbestandteil weitestgehend vermieden und seine Funktionen 
gemäß der Festsetzung des Landschaftsplns des Rhein-Kreises Neuss im verbleibenden 
teil bestmöglich erhalten werden. 
 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig ohne Stimmenthaltungen. 
 
  

5.  Mitteilungen 
 

Protokoll: 

Auf Bitte der Verwaltung schlug stellvertretender Vorsitzender Klauth vor, die Tages-
ordnungspunkte 6 und 7 vor die Beratungen zum Runden Tisch vorzuziehen. 
 
Beiratsmitglied Bolz erläuterte, dass der BUND bereits seit Jahren die Altabgrabung 
bzw. Brachfläche an der Langen Hecke im Norden der Stadt Neuss pflege. Die Fläche 
sei durch die Mahd der Sohlfläche sehr ausgemagert. Inzwischen habe sich dort eines 
der größten Orchideenvorkommen im Stadtgebiet entwickelt. Auf 200 qm Fläche stün-
den dort etwa 1.000 Exemplare von Dactylorhiza fuchsii (Fuchs' Knabenkraut) bzw. 
maculata (Geflecktes Knabenkraut). Dies sei ein schöner Erfolg der Pflegemaßnahme. 
Wenn die Fläche nicht jährlich gepflegt werde, könnten sich die Orchideen dort nicht 
entwickeln. 
In diesem Zusammenhang könne er jedoch nicht unerwähnt lassen, dass diese Maß-
nahmen für die Mitglieder der Ortsgruppe von Jahr zu Jahr immer schwieriger würden. 
Dies liege zu einen an den Personen, die man immer wieder rekrutieren müsse, zum 
zweiten auch am benötigten Gerät. Man besitze zwar einen Balkenmäher, aber auch 
dieser verschleiße und müsse gewartet werden. Man habe ihm berichtet, dass es im-
mer schwieriger werde, an die Fördermittel zu gelangen, die benötigt würden. Er kön-
ne nur hoffen, dass dies in Zukunft vereinfacht werde. Der Arbeitskreis heimische 
Orchideen (AHO) habe sich in Person des Herrn Oliver Tillmanns die Fläche auch be-
reits angesehen. Man warte noch auf das Ergebnis, welche Unterart es genau sei. Er 
hoffe, dass sich das Vorkommen noch ausweiten werde. 
 
Kreisoberverwaltungsrat  Große erklärte, dass man sich auch über diesen Erfolg freue. 
Die Maßnahme werde bereits seit rund 20 Jahren gefördert.  
Die Förderung des ehrenamtlichen Naturschutzes verlaufe aus seiner Sicht problemlos. 
Die Pauschale werde jährlich nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden öffentlichen 
Mittel je nach Anfall zur Verfügung gestellt. Wenn Probleme gesehen würden, könne 
man sich hierzu gerne zusammensetzen. Hierbei seien natürlich verschiedene Form-
vorschriften einzuhalten, was im Einzelfall schon zu einem gewissen Aufwand führe. 
 
Kreisoberverwaltungsrat Schmitz teile mit, dass das Landesnaturschutzgesetz NRW 
Anfang November vom Landtag in der Fassung des Vorschlags des Fachausschusses 
beschlossen worden sei. Man warte nunmehr auf die Verkündung. Bei der Verkündung 
werde es den Mitgliedern des Beirates, dann Naturschutzbeirat, zur Verfügung gestellt.  
(Anm.: Das LNatSchG NRW ist nach seiner Verkündung am 25.11.2016 in Kraft getre-
ten. Es liegt für die Mitglieder des Naturschutzbeirates bei) 
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Beschluss: 

Die Behandlung der Tagesordnungspunkte "Mitteilungen" und "Anfragen" wird vor 
Tagesordnungspunkt 5 vorgezogen. 
 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig ohne Stimmenthaltungen. 
 
  

6.  Anfragen 
 

Protokoll: 

Anfragen lagen nicht vor. 
 

 
 
 
  

7.  1. Treffen des Runden Tisches Artenvielfalt in der Agarlandschaft 
Vorlage: 68/1404/XVI/2016 

 
Protokoll: 

Herr Klauth begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Runden Tisches als 
stellvertretender Vorsitzender des Landschaftsbeirates. Er erinnerte daran, dass man 
sich hierüber bereits in Dormagen unterhalten habe. 
Es bestehe hier ein Bedarf, den man decken müsse und seitens der Landwirtschaft 
auch decken wolle. Die Landwirte reichten jedem die Hand, der mit ihnen zusammen 
für die Natur wirken wolle. Das Verhältnis z. B. im Landschaftsbeirat sei sehr gut. Dies 
wolle man erhalten. Man sei gerne bereit, über Probleme zu diskutieren und Lösungen 
zu suchen. Dafür sei dieser Runde Tisch ein gutes Instrument. Hier seien die Mitglieder 
des Beirates aus den unterschiedlichen Organisationen vertreten. Es empfehle sich 
auch, einen Vertreter der Landwirtschaftskammer und des Landwirtschaftsverbandes 
sowie die Biologische Station im Rhein-Kreis Neuss zu beteiligen. Dies habe er schon 
mit der Unteren Landschaftsbehörde besprochen. 
 
Herr Schmitz begrüßte für die Untere Landschaftsbehörde ebenfalls alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer dieses 1. Treffens des Runden Tisches, ganz besonders auch die 
Vertreter von Kammer und Verband, Herr Timmer und Herr Herzogenrath.  
Er erinnerte daran, dass dieser Runde Tisch auf eine Rahmenvereinbarung des Lan-
desumweltministeriums mit der Landwirtschaftskammer NRW und den Landwirt-
schaftsverbänden in Anerkenntnis der Sorge um die Artenvielfalt in der Agrarland-
schaft zurück gehe und ein kooperatives Handeln aller Akteure in der Agrarlandschaft 
in diesem Sinne vorsehe. Hintergrund sei sicherlich auch die Umgehung sonst mög-
licherweise erforderlicher ordnungsrechtlicher Maßnahmen. 
Er gehe davon aus, dass die freiwillige und gemeinsame Entwicklung und Durchfüh-
rung örtlich erforderlicher Maßnahmen auch im Interesse aller beteiligten liege, da 
solchen Maßnahmen sicher ein größerer Erfolg zugemessen werden könne.  
Die Mitglieder des Landschaftsbeirates hätten sich in der letzten Sitzung dafür ent-
schieden, als Runder Tisch in diesem Sinne unter Leitung der Unteren Landschaftsbe-
hörde zu fungieren. Im Beirat sei ein solches Potential an Fachwissen und Erfahrung 
aus allen Perspektiven des Umgangs mit Natur und Landschaft versammelt, dass es 
verwundern würde, wenn hieraus keine guten Ideen und Lösungsvorschläge für den 
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Rhein-Kreis Neuss resultierten. 
Wichtig sei, dass man sich tatsächlich als Runden Tisch begreife und auf gleicher Au-
genhöhe diskutiere und entscheide. Hier seien durchaus unterschiedliche Interessen 
an Natur und Landschaft vertreten, so die Landwirtschaft, die notwendiger Weise die 
Agrarlandschaft auch als Wirtschaftsraum sehen und mit etwaigen Maßnahmen auf 
ihren Eigentums- oder Bewirtschaftungsflächen leben und arbeiten müsse. Es seien die 
unterschiedlichsten Fördermöglichkeiten und -erfordernisse zu berücksichtigen, so 
Greening- und Agrarumweltmaßnahmen, Vertragsnaturschutz und sonstige Förder-
quellen wie z. B. das Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt. Die unterschiedlichen 
Finanzierungsvoraussetzungen für die Maßnahmenplanung und -umsetzung seien oft 
sehr kompliziert und müssten immer im Zusammenhang beurteilt werden, um bei Vor-
teilen auf der einen Seite Nachteile auf der anderen Seite zu vermeiden.  
Aus diesem Grund freue er sich, Herrn Timmer als Vertreter der Landwirtschaftskam-
mer und Herrn Herzogenrath als Vertreter der Kreisbauernschaft hier begrüßen zu 
können. Damit sei gewährleistet, dass auch fundierter Sachverstand mit Blick auf die 
komplexen landwirtschaftlichen Förderprogramme in die Diskussion und die Entschei-
dungen einfließe und keine Wege beschritten würden, die bei den bewirtschaftenden 
Landwirten bereits auf grundsätzliche Ablehnung stießen. Alle Ideen, die man hier 
entwickle, müssten in das Förderungssystem eingepasst werden oder dürften zumin-
dest nicht förderschädlich sein. Dies sei heute bereits eine Kunst. 
Ungeachtet dieser Fragen schlage er vor, die Diskussion am Runden Tisch zunächst 
immer von der Sache her anzugehen und Lösungen in der Sache zu entwickeln, deren 
Realisierungsmöglichkeit dann geprüft werden könne. Die Rahmenvereinbarung ent-
halte zwar viele gute Vorschläge und Hinweise auf gute Maßnahmen; gleichwohl kön-
ne es sein, dass im Kreisgebiet andere Maßnahmen erforderlich oder sinnvoll seien. Es 
könne keine Idee geben, die hier nicht besprochen werden dürfe oder im Vorfeld 
schon als nicht möglich ausgesondert werde. Vielleicht könne man sie ja möglich ma-
chen. 
Der Runde Tisch sei nicht das Forum zur Diskussion nationaler oder globaler Umwelt-
fragen. Hierzu seien andere Stellen berufen. Hier werde dies zu langen und ergebnis-
offenen Diskussionen führen. Aufgabe des Runden Tisches sei die Konzentration auf 
den eigenen Raum mit den hiesigen Fragen. Hieraus könnten große Ansätze, aber 
auch kleinere Maßnahmen resultieren, die in der Summe vielleicht wieder große Erfol-
ge mit sich brächten. Er lasse dies bewusst offen und wolle möglichst wenig Vorgaben 
machen, wie dies auch der Einladung zu entnehmen sei. 
Er schlage vor, nach Klärung verschiedener Formalien und vielleicht einer Darstellung 
der Position der Landwirtschaft in die Diskussion einzusteigen. Ob man mit durchge-
führten Maßnahmen tatsächlich Erfolg haben werde, könne sich erst über die Zeit hin-
weg beweisen. 
In diesem Sinne wünsche er sich für den Runden Tisch einen guten Verlauf und kon-
struktive und angeregte Diskussionen zu den wichtigen Punkten mit guten Lösungen 
für das Kreisgebiet. 
Zum Teilnehmerkreis des Runden Tisches schlage er vor, wie Herr Klauth bereits dar-
gestellt habe, regelmäßig Vertreter der Landwirtschaftskammer, der Kreisbauernschaft 
und der Biologischen Station hinzuzuziehen. Ob man im Einzelfall weitere Personen 
hinzu nehme, könne man nach Maßgabe der zu diskutierenden Themen entscheiden.  
 
Herr Grimbach begrüßte die Einrichtung des Runden Tisches. Er sei sicher, dass sich in 
dieser Runde kein militanter Naturschützer finden werde und eine sachliche Diskussion 
geführt werde, um lösungsorientierte Ansätze zu finden. 
Dass Teile von Natur und Landschaft verschwänden, hänge auch mit der geringen 
Größe der Gebiete zusammen. Ungeachtet der Vernetzungsversuche entstünden so 
immer mehr isolierte Populationen, die zusammenbrechen würden. Dies müsse hier 
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thematisiert werden, um Lösungen zu finden, eine Brücke zu bauen, eine Pufferzone 
einzurichten o.ä. Er sei sicher, dass sich die Landwirte überzeugen lassen und auch im 
Licht ihrer wirtschaftlichen Interessen die berechtigten Forderungen zum Artenschutz 
akzeptieren würden. Dann werde es diesem Gremium gelingen, Lösungen vor Ort zu 
finden und Konfliktpotentiale zu minimieren. Auch wenn die eine oder andere Fläche 
einer bestimmten Nutzung vorbehalten werden müsse, sei es wichtig, die wechselsei-
tigen Interessen ernsthaft anzuerkennen. 
 
Herr Behrens wies auf das zurzeit in der Gemeinde Rommerskirchen laufende Verfah-
ren zur Bewertung der Funktionen und der Bedeutung der Wirtschaftswege hin. Hier 
gehe es um Flächen der Gemeinde, die vielleicht nicht mehr als Wege genutzt würden 
und z. B. als breite Wegeraine angelegt werden könnten. Man habe im Vorfeld mit 
dem Kreis und der Gemeinde gesprochen; er habe aber den Eindruck, dass bisher we-
nig erreicht worden sei. 
 
Herr Große stellte dar, dass seitens des Rhein-Kreises Neuss eine Stellungnahme ab-
gegeben worden sei, die auch genau diesen Punkt angesprochen habe, nämlich bei 
Rückbau von Wirtschaftswegen deren Einsatz z. B. als grüne Wege oder Flächen für 
erweiterte Vernetzungsstrukturen zu prüfen. Dies habe die Gemeinde Rommerskirchen 
sehr konstruktiv aufgenommen. Es sei zugesichert worden, auf der Grundlage des 
Konzeptes im Rahmen der Umsetzung auch die Nutzung der Flächen für Zwecke des 
Naturschutzes zu prüfen. 
 
Herr Behrens regte an, dies auch in anderen Städten und Gemeinden ähnlich zu unter-
suchen. Es falle sicher leichter, Flächen für den Naturschutz zu erhalten, wenn es sich 
nicht um landwirtschaftliche Flächen handele. 
 
Herr Schmitz, dankte für die Anregung, wies aber darauf hin, dass eine großräumige 
Untersuchung des Wirtschaftswegenetzes ein sehr aufwändiges und teures Projekt sei. 
Die Gemeinde Rommerskirchen werde hier im Rahmen eines Förderprogrammes un-
terstützt. Ob dies auch in anderen Kommunen des Kreisgebietes möglich sei, müssten 
die jeweiligen Belegenheitskommunen prüfen und entscheiden. 
Wenn im Einzelfall Wirtschaftswege aufgehoben würden, werde die Untere Land-
schaftsbehörde regelmäßig im Verfahren beteiligt. Dies komme jedoch nicht so oft vor 
und habe meist einen klaren Anlass aus einem Projekt wie z. B. einer Rohstoffgewin-
nung heraus. Dies schränke die Möglichkeiten der Flächennutzung ein.  
 
Herr Herzogenrath nahm Bezug auf die Ausführungen von Herrn Grimbach. Ein Inte-
ressenkonflikt lasse sich nicht leugnen. Dieser bestehe und werde auch weiter beste-
hen. Ökonomie und Ökologie müssten gegeneinander abgewogen werden und würden 
sich nicht immer mit einander vereinbaren lassen. Wichtig sei, dass man miteinander 
versuche, die widerstreitenden Interessen eben so weit wie möglich in Einklang zu 
bringen. Dies müsse unter den gegebenen Rahmenbedingungen erfolgen.  
Man müsse auch Ergebnisse im Rahmen der Förderkulissen erzielen. Sei dies nicht der 
Fall, habe man nur ein weiteres Debattiergremium um seiner selbst Willen gegründet. 
Dann drohe möglicherweise irgendwann ein schon von Herrn Schmitz angesprochener 
ordnungsrechtlicher Eingriff, für den bei den Betroffenen keine Akzeptanz erkennbar 
sei. 
Das vorhandene Instrumentarium müsse genutzt und mit Blick auf den Artenschutz im 
Rahmen des Greenings, der Agrarumweltmaßnahmen und des Vertragsnaturschutzes 
optimiert werden. Man müsse überlegen, welche Maßnahmen an bestimmten Orten in 
bestimmtem Umfang unter dem Aspekt des Artenschutzes aber ohne Außerachtlas-
sung der Ökonomie durchzuführen seien. Hierfür gelte es nun, miteinander Ideen zu 
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entwickeln, die von allen Seiten akzeptiert werden könnten, und bei den Bewirtschaf-
tern für diese Akzeptanz zu werben. Dies sei ohne Finanzierung nicht möglich. Man 
müsse also sehen, dass man die sinnvollen Maßnahmen, die man entwickele, in das 
Förderungssystem einpasse. 
 
Herr Grimbach stimmte dem voll zu. Neben der Akzeptanz sei aber auch Kooperation 
wichtig. Nicht alle Artenschutzmaßnahmen führten gleich zu erheblichen wirtschaftli-
chen Einbußen. Manchmal gebe es einfache, kleine Lösungen, die sehr sinnvoll seien. 
Hierzu müsse man aufeinander zu gehen und nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt 
sehen. 
 
Herr Timmer erläuterte, dass neben dem Verband auch die Landwirtschaftskammer 
hier tätig sei. Seit Anfang des Jahres seien so genannte Leitbetriebe im Bereich der 
Naturschutzberatung eingerichtet worden. Einer der nächsten liege in Kerpen-Buir. 
Hier könne man sich einzelne Maßnahmen vor Ort ansehen. Ziel sei, die Maßnahmen 
als Pilotmaßnahmen zu zeigen und die Akzeptanz hierfür zu erreichen und einen Multi-
plikatoreffekt zu erreichen. 
Seit einem Jahr seien Betriebe ab einer gewissen Größe zu Greeningmaßnahmen ver-
pflichtet. Auch hierbei gebe es bereits erste Erfahrungen, die in den Versammlungen 
kommuniziert würden, so z. B. welche Blühstreifen erfolgreich gewesen seien, und 
welche nicht. 
Auch hier sei man auf dem Weg, mehr Akzeptanz zu gewinnen. 
 
Herr Große stellte fest, dass sich Ansätze gezeigt hätten, innerhalb der bestehenden 
Förderprogramme Räume für einen optimale Einsatz und einen Betrieb, der kooperie-
re, zu finden. 
Als Förderinstrumente stünden zunächst die Greening-Maßnahmen zur Verfügung, 
insbesondere bei Agrarumweltmaßnahmen, die in Richtung Optimierung der Zustände 
für Fauna und Flora der Feldflur sehr gute Auswirkungen hätten. Weiterhin bestehe im 
Rahmen des Vertragsnaturschutzes aus dem Kreiskulturlandschaftsprogramm das För-
derpaket Artenreiche Feldflur. Beide Programm könnten mit einander verknüpft wer-
den, was für die Landwirte attraktiv sein könne. Daneben könnten aus Kompensati-
onsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft produktionsintegrierte Maßnah-
men durchgeführt werden. Dies werde im Rhein-Kreis Neuss bereits praktiziert und auf 
Schwerpunkträume konzentriert. Hierbei könnten insbesondere auch Flächen gespart 
werden und die Maßnahmen auf den ackerbaulichen Flächen selbst durchgeführt wer-
den. 
Räume, in denen solche Maßnahmen am ehesten beispielhaft durchgeführt werden 
könnten, seien insbesondere die Räume, in denen Betriebe, die zur Mitarbeit bereit 
seien, wirtschafteten. Hinzu kämen Räume, die aus bestimmten Gründen hierfür be-
sonders geeignet seien. Die Biologische Station führe derzeit z. B. ein Programm im 
Auftrag des Landes durch, in dem hinsichtlich der Feldvogelfauna besonders gut aus-
gestattete Räume kartiert werden sollten. Es gebe bereits Räume mit derart guter 
Ausstattung z. B. durch Kompensationsmaßnahmen, wie im Bereich der Kompensation 
für das BoA 2/3-Kraftwerk. 
Er würde es begrüßen, wenn durch Verband oder Kammer ein Versuch gemacht wür-
de, Betriebe zu finden, die hier bereit seien, mitzumachen. 
 
Herr Otten erklärte, dass man diese Räume finden müsse. Man sei praktisch gezwun-
gen, das Thema zu behandeln, und je früher man hier beginne, um so effizienter sei 
dies. 
 
Herr Herzogenrath stimmte Herrn Große zu. Produktionsintegrierte Maßnahmen nach 
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der Vereinbarung vorzugsweise anzuwenden, sei eine der Akzeptanz fördernden Maß-
nahmen. Die Fachleute aus dem Bereich Artenschutz müssten allerdings aufzeigen, wo 
Maßnahmen sinnvoll für welche Art durchgeführt werden sollten. Es sei dann Aufgabe 
der Landwirtschaftskammer und des Verbandes, hinsichtlich der Umsetzung und der 
kooperationsbereiten Landwirte das Ihrige zu tun. 
 
Herr Grimbach befürwortete dies. Es sei sehr wichtig, eine Art Inventur hinsichtlich 
besonders wertvoller und schützenswerter Arten zu machen. Seiner Meinung nach 
könne bei nachweislich sehr wertvollen Räumen mit besonders wertvollem Arteninven-
tar erwartet werden, dass auch seitens der Landwirtschaft alles unternommen werde, 
was möglich sei, um dies zu unterstützen. Daher sei ihm der Gedanke der Kooperation 
so wichtig, so z. B. bei erforderlichem Flächentausch. 
 
Herr Klauth verwies auf seine Erfahrungen in der Randlage des Tagebaus. Ein sehr 
früher Zeitpunkt zur Einflussnahme seien Flurbereinigungsverfahren, wie sie hier er-
wartet würden. In diesen Verfahren würde die Landschaft neu geplant. Als Vorsitzen-
der im Verfahren Fortuna-Garsdorf habe er die Erfahrung gemacht, dass eine einmal 
festgelegte Entwicklung nur sehr schwer wieder geändert werden könne. Daher sei es 
sehr wichtig, früh anzusetzen. 
Ein weiterer Punkt sei das gegenseitige Verhalten von Bürgern und Landwirten. Hier 
bewirke Rücksichtnahme ebenfalls Rücksichtnahme. 
 
Herr Kallen berichtete, dass die Kreisjägerschaft ein Projekt begonnen habe, was an 
die Greening-Maßnahmen erinnere. Aus der Sicht der Jäger, die ja auch Naturschützer 
seien, hätten die Greening-Maßnahmen nicht nur Vorteile für die Tierwelt. Gerade die 
Bodenbrüter würden dadurch nicht wirklich gefördert. Es bestehe eine jährliche Mulch-
verpflichtung. Dadurch würden u. U. Jungtiere geschädigt und die Brutdeckung sei 
nicht mehr vorhanden, wenn sie gegen z. B. die Greifvögel benötigt werde. Daher ha-
be man ein Projekt begonnen, welches durch finanzielle Anreize die Blühstreifen dann 
garantieren solle, wenn sie benötigt würden. Dies werde durch zusätzliche Bewirt-
schaftungsregeln bewirkt. Verschiedene Landwirte hätten hiervon bereits Gebrauch 
gemacht. Er hoffe, hierzu im kommenden Jahr näher berichten zu können. 
Allerdings bestehe bei den Landwirten die Sorge, dass von diesen Flächen eine Ver-
unkrautung ausgehen könne, die in den Folgejahren Probleme machen könne. Die 
Streifen dürften, anders als beim Greening, im zweiten Jahr einmal gehäckselt werden. 
Dies werde stellenweise als problematisch angesehen. Es sei daher interessant, zu 
wissen, welche Saatmischung hier unproblematisch in diesem Sinne verwendet werden 
könne und vielleicht sogar die Problemwildkräuter unterdrücke. Das Programm laufe 
über 3 Jahre. Man zahle pro Jahr bis zu 300 € je Hektar zusätzlich für die Einhaltung 
der besonderen Bewirtschaftungsregelungen. Dies reiche aber bei befürchteter Ver-
unkrautung sicher nicht aus. 
 
Herr Wappenschmidt begrüßte die heutige Diskussion am Runden Tisch. Wichtig sei, 
dass man die Akzeptanz seiner Kollegen vor Ort gewinne. 
Man dürfe jedoch nicht übersehen, dass die Landwirtschaft täglich nahezu 1 Hektar 
Fläche im Kreisgebiet durch Siedlung, Verkehr usw. verliere. Dies seien insgesamt ne-
gative Einflüsse auf die Artenvielfalt in der Restfläche. Die Gesellschaft müsse auch 
anerkennen, dass die Landwirtschaft nicht der einzige Verursacher sei, sonst werde 
man keine Akzeptanz finden. 
Im Übrigen tue die Landwirtschaft bereits heute etwas. Von den rd. 37.500 Hektar 
landwirtschaftlicher Fläche im Kreisgebiet seien etwa 10 % Grünland. Er hoffe, dass 
die Maßnahmen des Tierschutzes nicht dazu führten, dass es keine Nutztiere mehr 
gebe; dies sei dem Bestand an Grünflächen sicher nicht sehr förderlich. Die ökologi-
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schen Vorrangflächen machten etwa 5.100 Hektar aus. Hinzu kämen Agrarumwelt-
maßnahmen von etwa 58 Hektar. Dies sei zwar relativ wenig, verteile sich aber auf 
viele kleinflächige Maßnahmen. Insgesamt seien dies nochmals rd. 15 % der Nutzflä-
che, auf denen Umweltmaßnahmen umgesetzt würden. Man wäre dankbar, wenn dies 
zur Kenntnis genommen werde. dass diese Maßnahmen noch keinen durchschlagen-
den Erfolg gebracht hätten, sei allen klar; aus dem Grund sei man zu Gesprächen ger-
ne bereit. 
Die Betriebsleiter seien gehalten, ihre Betriebe wirtschaftlich am Laufen zu halten. 
Wenn man Akzeptanz erwarte, müsse auch eine Förderung möglich sei. Problem sei, 
dass die Förderung derzeit nur Ausgleich für Erschwernisse umfasse und keine zusätz-
lichen Anreize biete. Zudem dürften zusätzliche Maßnahmen und Fördermittel nicht 
förderschädlich sein. Dies müsse im einzelnen Fall geprüft und ausgeschlossen wer-
den. 
 
Frau Dr. Wahode fasste zusammen, dass aus ihrer Sicht zunächst eine Bestandsauf-
nahme erfolgen und insbesondere dahin gehend eine Festlegung getroffen werden 
müsse, welche Maßnahmen an welchen Orten in welchem Umfang sinnvoll oder nötig 
seien. Man habe sich schon öfter über die unterschiedlichsten Ansätze unterhalten. Es 
sei kaum noch möglich, dies alles auseinander zu halten. Wenn man dann einzelne 
Punkte eingehend betrachtet würden, seien sicher gute Ideen und Vorschläge zu er-
warten. Sie sei sicher, dass man ihre Berufskollegen dann zum Mitmachen bewegen 
könne. 
 
Auf die Nachfrage von Herrn Große erklärte Herr Timmer, dass er die Greening-
Maßnahmen im Rhein-Kreis Neuss zwar nicht kartographisch, aber durchaus in Zahlen 
darstellen könne. 
 
Herr Meyer-Ricks bat um Aufschluss über die unterschiedlichen Vorgaben für die Gree-
ning-Maßnahmen, um beurteilen zu können, ob Ideen für Maßnahmen überhaupt er-
folgreich sein könnten. 
 
Herr Grimbach regte an, die Ackerränder verstärkt zu schützen. Dann seien viel andere 
Maßnahmen nicht mehr erforderlich. Auch dies sei ein Thema für den Runden Tisch.  
 
Herr Kallen betonte, dass die Wegeraine sehr stark durch z. B. Hunde von Spaziergän-
gern entwertet würden. Es gebe sicherlich wertvollere Möglichkeiten für Wildtiere, als 
Wegeraine. 
 
Herr Herzogenrath wies darauf hin, dass es bei den von der Jägerschaft geförderten 
Blühstreifen z. B. problematisch sei, dass diese in der freien Feldflur liegen müssten. 
Bei einer zulässigen Lage an Wegen oder Waldrändern seien sicher mehr Interessen-
ten zu finden; hier aber sei der Druck durch die Prädatoren zu hoch. Am Rand eines 
Schlags liege aber der nächste Nachbar mit seinen Wirtschaftsflächen, so dass es dort 
u. U. Probleme in dieser Hinsicht gebe. Hier seien die Interessen von Landwirtschaft 
und Jägerschaft vielfach gegenteilig. 
 
Herr Klauth schlug angesichts der vielfältigen Ideen vor, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Runden Tisches die heutige Diskussion bis zum nächsten Treffen Re-
vue passieren ließen. Er freue sich über die rege Diskussion und das allseitige große 
Interesse. 
 
Frau Lechner betonte, dass sie angesichts dieser vielfältigen Ideen und der zu berück-
sichtigenden Regeln gar nicht wisse, wo man genau ansetzen könne. Es sei notwen-
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dig, eine Strategie zu entwickeln, wie man das komplexe Thema angehen könne. Der 
Begriff der Artenvielfalt sei ihr insgesamt zu viel. Sie schlage vor, dies auf eine Arten-
gemeinschaft und einen bestimmten Raum herunter zu brechen. 
 
Herr Meyer-Ricks nahm Bezug auf den Vorschlag von Frau Dr. Wahode. Es sei wichtig, 
über die zu berücksichtigenden Regelungen z. B. zu Greening, Blühstreifen oder We-
gerainen informiert zu werden. Er bat darum, beim nächsten Treffen eine Information 
hierzu vorzuschalten. 
 
Herr Schmitz wies darauf hin, dass in der Erläuterung zum heutigen Treffen ausdrück-
lich auf die elektronischen Anlagen hingewiesen worden sei. Hier seien ganz wesentli-
che Informationen zu den unterschiedlichen Punkten zu erhalten. 
 
Herr Timmer erklärte sich bereit, die unterschiedlichen Greening-Maßnahmen im 
nächsten Treffen vorzustellen und zu erläutern. Auch sei noch zu entscheiden, wie oft 
man sich treffe. Er halte etwa 2 bis 3 Treffen im Jahr für ausreichend. 
 
Herr Schmitz erklärte, dass man vorgesehen habe, die Treffen des Runden Tisches 
jeweils mit den Sitzungen des Beirates zu verbinden. Dies seien im kommenden Jahr 
höchstens 4 Termine. 
 
Die Mitglieder des Runden Tisches regten an, zu den einzelnen Maßnahmen Beispiele 
aufzuzeigen. 
 
Herr Große schlug vor, sich zunächst darauf zu einigen, den Fokus auf die Ackerflä-
chen zu legen. Im Bereich des Grünlands seien ganz andere Maßnahmen erforderlich, 
als im Bereich der Ackerflächen. Auf Grünlandflächen griffen auch die Regelungen des 
Kreiskulturlandschaftsprogramms und die Situation sei insgesamt als gut zu bewerten.  
 
Dem wurde allgemein zugestimmt. 
 
Herr Große sagte zu, in Ergänzung der Erläuterungen der Landwirtschaftskammer zu 
Greening-Maßnahmen die Möglichkeiten des Vertragsnaturschutzes darzustellen. Er 
bat Herrn Kallen um Informationen zu der ergänzenden Förderung durch die Kreisjä-
gerschaft. Man werde prüfen, welche Möglichkeiten zur förderungsunschädlichen Auf-
stockung bestünden. Hiermit beschäftigten sich bereits Gremien des LANUV NRW und 
der Landwirtschaftskammer. Es sei in vielen Fällen problematisch, eine insgesamt zu-
friedenstellende Lösung zu finden. 
Die Kombination von Greening und Vertragsnaturschutz könne unter dem Strich als 
attraktiv bewertet werden. 
Neben der inhaltlichen Ausrichtung müsse man auch über die Räume der Ackerland-
schaft sprechen, in denen es aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll sei, anzusetzen. 
Dann erst sei es sinnvoll, Kooperationspartner für diese Flächen zu suchen. 
Wenn man großräumige Untersuchungen und Analysen beauftrage, sei man über viele 
Jahre nur damit befasst. Dies sei strukturell vielleicht sinnvoll; gleichwohl könne man 
auch ohne diese langwierigen Untersuchungen auskommen. Maßnahmen für die Feld-
vogelfauna seien sicher in der gesamten Bördenlandschaft sinnvoll, auch als produkti-
onsintegrierte Maßnahmen. Hiermit seien nahezu überall Erfolge zu erzielen. Dies hät-
ten die umfangreichen Kompensationsmaßnahmen für das BoA 2/3-Kraftwerk im 
Raum Rommerskirchen, verteilt auf eine größere Anzahl von Einzelmaßnahmen, ein-
drucksvoll durch eine erstaunliche Steigerung der Artenvielfalt ergeben.  
 
Herr Krechel wies darauf hin, dass dies zeige, dass man auch in der intensiv genutzten 
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Agrarlandschaft etwa tun könne und das dies nicht nur zum Nutzen einer Seite ausfal-
len müsse. Wie bereits erwähnt, sei dies aber eine Frage des Geldes, um die Angebote 
attraktiv machen zu können, sonst werde niemand sie annehmen. 
 
Herr Timmer ergänzte, dass nicht nur die finanziellen Leistungen bestimmend seien. 
Auch die Bürokratie bei einzelnen Programmen schrecke die Landwirte mittlerweile ab, 
da bildlich gesprochen jeder Quadratmeter falsch beantragter Fläche Sanktionen im 
Rahmen der Kontrollen nach sich ziehe. 
 
Herr Kallen wie darauf hin, dass Herr Prof. Dr. Schumacher im Rahmen einer Veran-
staltung darauf hingewiesen habe, dass oft Kompensationsmaßnahmen für die Inan-
spruchnahme von Ackerflächen andersartig, z. B. als Aufforstung; angelegt würden, 
was er für nicht zulässig gehalten habe. Er schlug vor, auf diesem Sektor über Kom-
pensationsmaßnahmen z. B. in  Form von Blühstreifen nachzudenken, um die Feldflur 
und Offenlandschaft zu stärken. 
 
Herr Schmitz erklärte, dass dies im Rhein-Kreis Neuss auch berücksichtigt werde. Man 
sei zwar ein extrem waldarmer Kreis; dies bedeute jedoch nicht, dass jede Kompensa-
tion als Wald angelegt werde. Vielmehr seien großflächige Aufforstungen zur Kompen-
sation nicht die Regel. Es würden auch Brachflächen, Streuobstwiesen, Feldgehölze 
mit Säumen, locker bepflanzte Wiesenstreifen, extensives Grünland, Hecken mit Über-
hältern usw. angewendet. 
 
Herr Grimbach verwies auf eine Kompensation für einen Komplex von Folientunneln. 
Hier biete sich ein Blühstreifen vor der Anlage an, der durchaus auch überfahren wer-
den könne, gleichwohl aber seine wichtige ökologische Funktion für die Insekten besit-
ze, die Bestäuber der Erdbeeren seien. Dies diene allen. Manchmal könne man mit 
einfachen Maßnahmen das Nützliche mit dem Praktischen verbinden und zugleich Brü-
cken oder Pufferstreifen schaffen. 
 
Herr Behrens betonte, dass, wenn man die Strukturen schaffe, auch die Arten zu er-
warten seien. Bei diesen Strukturen könne er verstehen, dass es als problematisch 
angesehen werde, wenn diese mehrjährig bestünden; für die Tierwelt würden sie aber 
erst dann wirklich interessant. Wenn man sie dann umbreche, werde wieder ein 
Schnitt gemacht. 
 
Herr Große erläuterte, dass es diese beiden Ansätze auch im Vertragsnaturschutz ge-
be. Zum einen gebe es Programme für ganz bestimmte Arten und die auch von der 
Gebietskulisse begrenzt seien, so z. B. für Knoblauchkröte, Feldhamster oder Kiebitz. 
Dies solle jedoch nicht im Zentrum der Arbeit des Runden Tisches stehen. Hier gehe es 
mehr um Maßnahmen in der gesamten ackerbaulich genutzten Fläche. Dann könne 
man sich einen geeigneten Beispielraum aussuchen und um Partner zur Umsetzung 
werben. 
 
Dies fand allgemeine Zustimmung. 
 
Herr Klauth zeigte sich erfreut über die lebhafte Diskussion in der Gruppe. Genau dies 
werde gebraucht. Man werde die anstehenden Fragen nicht in einem oder zwei Termi-
nen lösen können. Es zeige sich aber aus seiner Sicht, dass es allgemein gewollt sei, 
zusammen an den Ansätzen zu arbeiten. 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Treffens des Runden Tisches aus der 
Sicht der Unteren Landschaftsbehörde: 
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1. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Runden Tisches stimmen in der Erkennt-

nis des Erfordernisses zur Durchführung von Maßnahmen zum Schutz und zur Ent-
wicklung der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten der Agrarlandschaft überein. 

2. Die Arbeit des Runden Tisches soll allgemein in der Agrarlandschaft sinnvolle und 
erforderliche Maßnahmen des Artenschutzes in den Mittelpunkt stellen.  

3. Die gegenseitigen Positionen werden anerkannt, namentlich das Erfordernis einer 
wirtschaftlichen Betriebsführung landwirtschaftlicher Betriebe. 

4. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Runden Tisches werden nach ihren Mög-
lichkeiten für die Akzeptanz von Maßnahmen des Artenschutzes in der Agrarland-
schaft werben und sich zu gegebener Zeit bemühen, Kooperationspartner für kon-
krete Maßnahmen zu gewinnen. 

5. Der Schwerpunkt der Arbeit des Runden Tisches soll auf den ackerbaulich genutz-
ten Räumen liegen. 

6. Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, sollen allgemein den Arten der Börden-
landschaften zugute kommen. 

7. Die LWK NRW wird die Greening- / Agrarumweltmaßnahmen einschließlich ihres 
Regelwerks erläutern. Hierbei werden auch Fragen der Kombination mit anderen 
Förderprogrammen aufgezeigt. Die praktische Umsetzung wird an Beispielen darge-
stellt. 

8. Die Kreisjägerschaft Neuss wird über ihr zusätzliches Förderprogramm für Blühstrei-
fen informieren. 

9. Die Verwaltung wird die Fördermöglichkeiten des Kreiskulturlandschaftsprogramms 
insbesondere in Bezug auf die Vertragspakete in der Ackerbörde erläutern. Hierbei 
werden auch etwaige Möglichkeiten der Kombination mit anderen Förderprogram-
men dargestellt. 

 

 
 
 
  

 

 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, schloss Karl-Georg Klauth um 18:55 Uhr die Sit-
zung. 
 
 
 
Karl-Georg Klauth Ulrich Schmitz 
Vorsitz Schriftführung 
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